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VII. Auswärtiger Handel.
(Für 1801 Statistik des Deutschen Reichs, Neue Folge, Bb. <10, für die Vorjahre s. »Anhang« unter VII. >>.).

P o r ö e in e
Das deutsche Zollgebiet wird gebildet von 

den Gebieten der 26 Bundesstaaten des Deutschen Reichs 
und umfaßt außerdem das Großherzogthum Luxemburg 
und die 2 österreichischen, das bayerische Staatsgebiet 
berührenden Gemeinden Jungholz und Mittelberg, 
während einzelne Gebietstheile des Deutschen Reichs, 
nämlich: die Freihafengebiete von Hamburg, Bremer« 
haue» und Gcestemündc, die preußische Insel Helgo
land, ein Theil der Hamburgischen Gemeinde Cuxhaven 
und einige badische Landgemeinden an der Grenze gegen 
die Schweiz, davon ausgeschlossen sind.

Bei der Einfuhr wird als Land der Herkunft 
der Waare» dasjenige Land bezeichnet, a»S dessen Ge
biet die Versendung der Waare» mit der Bestimmung 
»ach den, deutsche» Zollgebiet erfolgt ist, in der Regel 
also das Land, aus dessen Eigenhandel die Waare her-

rI! uuste ii.
stammt. Als Land der Bestimmung ist bei der 
Ausfuhr dasjenige Land angegeben, nach dessen Gebiet 
die Versendung der Waare, als schließlich dorthin be
stimmt, gerichtet ist, gewöhnlich also das Land, in 
dessen Ligenhandel die Waare übergeht.

Bei der Ermittelung von Herkunft und Besinn- 
mung der Waaren werden 65 Ländcrgcbietc unter
schieden.

Die Bezeichnung der Waaren erfolgt nach dem 
statistischen Waareuvcrzeichniß, das eine Zerlegung 
der Haupt- und Unterabthcilungen des Zolltarifs darstellt.

Die Gewichtsmcngcn sind in Nettogewicht 
angegeben.

Den Werthangaben liegen die von einer Kom
mission Sachverständiger geschätzten Werthe der Meugen- 
einheiten der ein- und ausgeführte» Waaren zu Grunde.

Erklärung der Ausdrücke: Gcneralhandel, Sesamnit-Ligeichandcl, Spe-ialhan-el.
Es umfassen:

a) bei der Einfuhr: j d) bei der Ausfuhr:

der Ekiirralhaudcl:
1. die Einfubr in den freien Verkehr, mit Ausnahme 

der von Niederlage» und Konten,
2. die Einfuhr im Veredlungsverkehr,
3. die Einfuhr aus Niederlagen und Konten,
4. die direkte Durchfuhr/

1. die Ausfuhr aus dem freien Verkehr, einschließlich 
der unter Steuerkontrolc ausgehenden, einer inneren 
Steuer unterliegenden inländische» Waaren (Brannt- 
wein, Salz, Taback, Zucker),

2. die Ausfuhr im Veredlungsverkehr,
2. die Ausfuhr von Niederlagen und Konten,
4. die direkte Durchfuhr,-

der (6 c sammt Eigcnhandrl:
die vorstehend bei I bis 2 genannten. Verkehrsarten/

I.

«>

der Lprzialhandrl:
die Einfuhr in den freien Verkehr, unmittelbar > 
oder mil Begleitpapieren,
die Einfuhr in den freien Verkehr v o n Niederlagen 
und Konten.

Die AnSfuhr aus dem freien Verkehr, einschließ- 
lich der unter Steuerkontrolc ausgehenden, einer inneren 
Steuer unterliegenden inländische» Waaren (Brannt- 
wein, Salz, Taback, Zucker).

I. Uebersichten für die 12 Jahre >880/01 
ohne Unterscheidung der Herknnfts- und Bestimmungsländer. 

/I. Beneralhandel >880/91 nach Waarengruppcn.
Diese Nachweise umfassen vvm Jahre >885 ab auch den Veredelungsverkehr.

/fahr.
Einfuhr. AuSfuhr. Einfuhr. Ausfuhr. Einfuhr. AuSfuhr. Einfuhr. Ausfuhr.

T onne n.

II. Sämereien und III. Abfälle, Dün-
I. dich und andere Erwachse für Aus- guiigsmittcl und ver-

lebende Lkicre. saal, Futter und schiedcne thierische
Eärlnerci >c Produkte.
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